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Maßnahmen gegen Mietsteigerungen
Überweisung aus der Bürgerschaft vom 29. November 2018
Antrag der Fraktion DIE LINKE - VO/2018/06652

Zur Vorberatung für die Sitzung des Bauausschusses am 17.12.2018 und 

zur Vorberatung für die Sitzung des Ausschusses für Soziales am 05.02.2019

Sitzung der Bürgerschaft am 29.11.2018:

Die Bürgerschaft hat zu Punkt 5.7 mit VO/2018/06652 den nachstehend aufgeführten Antrag 
der Fraktion DIE LINKE mit Mehrheit an den Bauausschuss und Ausschuss für Soziales 
überwiesen:

Anschließend ist eine erneute Beratung in der Bürgerschaft vorgesehen!

Maßnahmen gegen Mietsteigerungen
Angesichts der in Lübeck steigenden Fälle energetischen Sanierungen von Wohnungen und 
damit steigenden Mieten werden folgenden Maßnahmen ergriffen:

1. Aus Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen der Lübecker Bürgerschaft, Vertre-
terinnen und Vertretern von Bürgerinitiativen und mietpolitischen Bündnissen, den Lü-
becker Jobcentern, sowie Wohnungsbaugesellschaften, wird unter Leitung der Ver-
waltung ein runder Tisch gebildet, der sich mit den Auswirkungen der energetischen 
Sanierung beschäftigt.
Ziel ist ein aktives Controlling und Monitoring des Lübecker Wohnungsmarktes und 
energetische Sanierungen von Wohnungen zu schaffen, um rechtzeitig politische Lö-
sungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit auf dem Weg zu bringen.
Der runde Tisch wird auch damit beauftragt, unter Leitung der Verwaltung, die Novel-
lierung und Durchsetzung von Erhaltungssatzungen für die Stadtteile mit dem 
Ziel des Beschlusses in der Bürgerschaft zu diskutieren.

2. In der Lübecker Verwaltung wird eine Beratungsstelle für die von energetischen Sa-
nierungen betroffenen Mieterinnen und Mietern eingerichtet, hierfür wird eine Stelle 
geschaffen. Diese Beratungsstelle berät Mieterinnen und Mieter über ihre Rechte ge-
genüber ihren Vermietern. Sie arbeitet aber auch proaktiv, sie meldet sich bei den be-
troffenen Mietern und macht auf ihre Situation aufmerksam. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt dem Bauausschuss regelmäßig Bericht bezüglich der 
aktuellen Lage des Diskussionsstands der Situation der energetischen Sanierungen 
und neuer Sanierungsvorhaben zu erstatten.
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